
Rechtliche Grundlagen des Risiko-
managements

Risikomanagement in KMU wird durch eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften
geregelt.

Grundregeln des Risikomanagements
Risikomanagement in KMU umfasst Rechte und
Interessen von verschiedenen Beteiligten: der
Unternehmer, die Angestellten, die
Geschäftsteilhaber, die Kooperationspartner, die
Kunden, die Gesellschaft, usw. Durch Gesetze und
Verordnungen ist Risikomanagement in den KMU
bereits verankert.
 
 Wie gut kennen Sie die Regelungen und Auflagen,
die Ihr Unternehmen betreffen?
 
 Die gesetzlichen Regelungen und Auflagen
erfordern Risikomanagement in KMU:
 
� Kennen Sie die Gesetzgebung und die

Anforderungen hinsichtlich Ihrer
betrieblichen Belange?

� Kennen Sie die im Exportland geltenden
Auflagen für Ihr Produkt?

� Welche organisatorischen Verpflichtungen
sind für Ihr Unternehmen rechtsverbindlich?

� Wissen Sie, wie die Chemikalien, die Sie
benutzen, entsorgt werden müssen?

� Welche Anforderungen stellt Ihre
Versicherungsgesellschaft an das
Risikomanagement in Ihrem Unternehmen?

� Was haben Sie mit Ihrer
Steuerberatungsfirma vereinbart?

� Kennt das Personal den Inhalt der
Vereinbarung mit dem Kunden hinsichtlich
der Qualitätskontrolle?

 
 Die Grundregeln des Risikomanagements
behandeln nur einige der relevanten Vorschriften.
Von Zeit zu Zeit werden die Vorschriften auch
geändert. Kennen Sie einen Fachmann, der Ihnen
bei rechtlichen und vertraglichen Fragen zur Seite
steht?
 Vorschriften sind nützlich
 Das Einhalten gesetzlicher Bestimmungen im
Betrieb verringert Gefahren, hilft bei der
Unternehmensführung und beim
Risikomanagement. Vorschriftsmäßiges Handeln
kann die Gefahr von rechtlichen Konsequenzen in
Problemsituationen verringern.
 

 

Die Sicherheits-
vertreter sind damit
gewählt.

Bitte denke daran, ihre
Namen an die Zentrale für
Arbeitssicherheit zu senden

 Wenn ein Unternehmen gemäß den Grundregeln
des Risikomanagements arbeitet, ist auch die
Zusammenarbeit mit Behörden einfacher. Dies ist
ein guter Ausgangspunkt, mit dem das
Risikomanagement im Unternehmen etabliert
werden kann.
 
 Wenn die für Betrieb und Produkte geltenden
Anforderungen erfüllt werden, hat das eine
positive Wirkung auf Kunden,
Kooperationspartner und Mitarbeiter. Es zeigt eine
verantwortliche Einstellung gegenüber
bestehenden Regeln. Nutzt Ihr Unternehmen diese
Vorteile?
 
 Risikomanagement macht es einem Unternehmen
leichter, seinen Verpflichtungen nachzukommen.
Beispielsweise stellen das Arbeitssicherheits- und
Produkthaftpflichtgesetz ziemlich strenge Auflagen
an Unternehmen. Wenn ein Unfall oder ein
Schaden auftritt, können sich die Zuständigen nicht
ihrer Verantwortung entziehen. Systematisches
Risikomanagement hält Sie auf dem neuesten
Stand.
 Nicht zuletzt schützt die Gesetzgebung
Unternehmen in Problemsituationen, indem sie
Pflichten auch auf Kooperationspartner und
Mitarbeiter überträgt.
 

 Gesetzliche Regeln schützen auch Sie!
  Kennen Sie Ihre Rechte?
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 Nutzen Sie die Hilfe von Behörden
 Arbeitssicherheitsbehörden (z. B.
Arbeitsschutzämter) haben zum Beispiel Leitfäden
erstellt, anhand derer Sie sich orientieren können.
 Die Beratung ist meist kostenfrei.
 
Überprüfen Sie noch einmal Ja Nein

Kennen Sie die Ihr Unternehmen
betreffenden Auflagen und
Verpflichtungen?

� �

Kennen Sie einen Fachmann, der
Ihnen in rechtlichen und vertraglichen
Fragen helfen kann?

� �

Kennen Sie die für Sie zuständigen
Behörden?

� �

Kennen Berater Ihren Betrieb gut
genug?

� �

Kennen Sie Ihre Rechte in
Problemsituationen oder bei einem
Vertragsabschluss?

� �

Kennen die Mitarbeiter ihre Rechte
und Pflichten?

� �

 
Weitere Informationen
Mehr Informationen zur für Sie relevanten
Gesetzgebung werden z.B. neben den
Unternehmerverbänden (IHK) und
Berufsgenossenschaften auch von Behörden zur
Verfügung gestellt.

Das in der KMU Risikomanagement Arbeitsmappe
vorhandene Material liefert praktische Ideen, die
Sie leicht umsetzen können.
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